
Gemeinde Nellingen
Alb-Donau-Kreis 

Satzung zur 1. Änderung der 
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung - AbwS)
vom 07.05.2001 

 
 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8, 9, 10 und 10 a des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Nellingen am 07.05.2001 
folgende Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwasser-
satzung-AbwS) beschlossen: 
 
 
Artikel 1: 
§ 32 erhält folgende Neufassung: 
 
 

§ 32 
Beitragssatz 

 
Der Abwasserbeitrag setzt sich  zusammen aus: 
 
Teilbeiträgen  je m² Nutzungsfläche 

(§ 25) Euro 
   
1. für den öffentlichen Abwasserkanal           2,25 
2. für den mechanischen Teil des Klärwerks und   
    den biologischen Teil des Klärwerks           1,75 
 
 
Artikel 2: 
§ 39 erhält folgende Neufassung: 
 
 
 
 

§ 39 
Abwassermenge 

 
(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 42 Abs. 1 Satz 1) gilt im Sinne von § 37 Abs. 1 als 

angefallene Abwassermenge: 
 
 1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wassermenge; 
 
 2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommene Wasser-

menge; 
 
 3. im übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als Brauch-

wasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird. 
 

F:\Gemeinde Nellingen\7000\Abwassersatzung\Änderung 07-05-2001                 Seite 1 



(2) Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebührenschuldner bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) 
sowie bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von Nieder-
schlagswasser als Brauchwasser im Betrieb (Abs. 1 Nr. 3) geeignete Messeinrichtungen auf seine 
Kosten anzubringen und zu unterhalten. 

 
(3)  Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser im Haushalt (Absatz 1 Nr. 3)  
      wird, solange der Gebührenschuldner keine geeignete Messeinrichtung anbringt, als angefallene 

Abwassermenge eine Pauschalmenge von 14 m³/Jahr und Person zugrundegelegt. Dabei werden 
alle polizeilich gemeldeten Personen berücksichtigt, die sich während des Veranlagungszeitrau-
mes nicht nur vorübergehend auf dem Grundstück aufhalten.  

 
 
Artikel 3: 
§ 40 erhält folgende Neufassung: 
 
 

§ 40 
Absetzungen 

 
(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden, 

werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Abwassergebühr abgesetzt. 
Von der Absetzung ausgenommen ist eine Wassermenge von 20 m³/Jahr. 

 
(2) Für landwirtschaftliche Betriebe soll der Nachweis durch Messungen eines besonderen Wasser-

zählers erbracht werden. Dabei muss gewährleistet sein, dass über diesen Wasserzähler nur sol-
che Frischwassermengen entnommen werden können, die in der Landwirtschaft verwendet wer-
den und deren Einleitung als Abwasser nach § 6, insbesondere Abs. 2 Nr.3, ausgeschlossen ist. 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben findet Abs. 1 Satz 2 keine Anwendung. 

 
(3) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch Messungen 

nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen pauschal ermittelt. Dabei 
gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Abs. 1 

 
 1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr, 
 
 2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr. 
  
 Diese pauschal ermittelte nichteingeleitete Wassermenge wird von der gesamten verbrauchten 

Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für das Betriebs-
anwesen polizeilich gemeldete Person, die sich dort während des Veranlagungszeitraums nicht 
nur vorübergehend aufhält, mindestens 40 m³/Jahr für die erste Person und für jede weitere Per-
son mindestens 35 m³/Jahr betragen. 

 
 Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist 

entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die 
Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. 

 
(4) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines Monats nach 

Bekanntgabe des Gebührenbescheids zu stellen. 
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Artikel 4: 
§ 41 erhält folgende Neufassung: 
 
 
 

§ 41 
Höhe der Abwassergebühr 

 
(1) Die Abwassergebühr bei Einleitungen nach § 37 Abs. 1 und 2 beträgt je m³ Abwasser 1,90 Euro . 
 
(2) Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind, be-

trägt die Gebühr je m³ Abwasser 0,70 Euro. 
 
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage ge-

bracht wird (§ 37 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser: 
 
 a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen:    30,00 Euro,  
 
 b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben   2,40 Euro, 
 
 c) soweit Abwasser keiner Anlage nach a) oder b) zuzuordnen ist 15,00 Euro. 
 
Artikel 5: 
§ 42 erhält folgende Neufassung: 

 
§ 42 

Entstehung der Gebührenschuld 
 

(1) In den Fällen des § 37 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Ka-
lenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranla-
gungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 

 
(2) In den Fällen des § 38 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen Grund-

stückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres; für den neu-
en Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

 
(3) In den Fällen des § 37 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung  mit 

Beendigung der Einleitung, im übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. 
 
(4) In den Fällen des § 37 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des Abwassers. 
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Artikel 6: 
§ 49 erhält folgende Neufassung: 
 
 

§ 49 
Inkrafttreten 

 
(1)  Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, gelten 

anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Abga-
beschuld gegolten haben. 

 
(2)  Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.  
 
 
Nellingen, den 07.05.2001 
 
 
 
Rainer Schaller 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Erlass der vorstehend bekanntgemachten Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Nellingen, den 07.05.2001 
 
 
 
Rainer Schaller 
Bürgermeister 
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